
 

 

 

 

 
 
 

ForModula  Aus- und Weiterbildung für Berufe der Kirche in der Deutschschweiz 
 

Schriftlichkeit Nr. 49 

 

Leitfaden zur Zulassung von Auszubildenden 

 
1. Allgemeines 

1.1 ForModula bietet kirchliche Berufsprüfungen nach dem Modell «modulares System mit 

Abschlussprüfung»1 an. Folgender Leitfaden regelt, unter welchen Voraussetzungen Inte-

ressierte in die modulare Ausbildung aufgenommen werden können. Die Zulassung zur Ab-

schlussprüfung wird in der Prüfungsordnung geregelt.. 

1.2 Der Leitfaden regelt zudem, unter welchen Bedingungen Modulanbieter die Zulassung zu 

einzelnen Modulen vornehmen können. Den Erwerb von Modulzertifikaten regelt die Prü-

fungsordnung. 

1.3 Die Modulanbieter können bei Nichterfüllen von Voraussetzungen mit Hilfe des Leitfadens 

unterscheiden 

a) in welchen Fällen und unter welchen Auflagen sie die Zulassung selbstständig vorneh-

men können; 

b) in welchen Fällen und mit welchem Verfahren die Qualitätssicherungskommission 

(QSK) an der Zulassung beteiligt ist. 

1.4 Die Zulassungsvoraussetzungen dienen folgenden Zwecken: 

a) Die Teilnehmenden bringen ausreichende Kompetenzen mit, um die Ausbildung resp. 

das einzelne Modul mit Erfolg absolvieren zu können. 

b) Die Teilnehmenden verfügen über ausreichende Kompetenzen, die in der Ausbildung 

resp. im Modul nicht erworben werden, für die erfolgreiche Ausübung des Berufes je-

doch notwendig sind. 

1.5 Die Qualitätssicherungskommission (QSK) kann stichprobenweise Einsicht in die Durchfüh-

rung von Zulassungsverfahren verlangen. 

1.6 Die Modulanbieter müssen Bewerberinnen und Bewerber ein Rekursrecht gegen Nichtzu-

lassungsentscheide einräumen. Das Verfahren regelt der Modulanbieter. Die QSK steht als 

Rekursinstanz nicht zur Verfügung. Beschwerden gegen die Verfahrensform sind an die QSK 

zu richten. 

 

2. Aufnahme in die modulare Ausbildung 

2.1 In die Ausbildung kann durch einen Modulanbieter aufgenommen werden, wer die Sekun-

darstufe II erfolgreich abgeschlossen hat (Maturität oder Berufsmaturität) oder über einen 

Berufsabschluss verfügt, der mindestens eine dreijährige Ausbildungszeit beinhaltet (Re-

gelabschluss: Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis; 120 Ausbildungs- oder Schultage). 

                                                 
1 Die Typisierung richtet sich nach dem «Glossar eidgenössische Berufs- und höhere Fachprüfungen» des SBFI (Stand: 
Januar 2017). 
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2.2 Wer keinen Abschluss gemäss Ziff. 2.1 nachweisen kann, muss gegenüber dem Modulan-

bieter einen formalen Nachweis über eine ausreichende Grundbildung im Bereich Allge-

meinbildenden Unterrichtes (ABU) erbringen. 

2.3 In anderen Fällen stellt der Modulanbieter für die Auszubildende oder den Auszubildenden 

einen Antrag auf Feststellung der Gleichwertigkeit von Zulassungsbedingungen bei der 

QSK, dem aussagekräftige Belege vollständig beizufügen sind. 

2.4 Von Auszubildenden, deren Muttersprache nicht Deutsch ist oder welche die Sekundarstu-

fe II bzw. Berufslehre gemäss Ziff. 2.1  nicht in deutscher Sprache abgeschlossen haben, 

verlangt der Modulanbieter mindestens ein Sprachzertifikat der Stufe B2 für Deutsch ge-

mäss Gemeinsamem europäischen Referenzrahmen (GER). Liegt kein Sprachzertifikat vor, 

muss der Modulanbieter mindestens einen persönlichen Einstufungstest verlangen, der 

den Nachweis über Stufe B2 oder über das aktuelle Zielniveau C1 gemäss GER erbringt. Für 

die Anerkennung des Einstufungstests trägt der Modulanbieter die Verantwortung. Emp-

fohlen wird der branchenspezifische BULATS-Test. Höhere Anforderungen im Bereich 

Sprachvoraussetzungen durch Modulanbieter bleiben vorbehalten. 

2.5 Eine Aufnahme in die Ausbildung ist erst möglich, wenn alle Zulassungsvoraussetzungen 

erfüllt sind. Ausnahmeregelungen bedürfen der Zustimmung durch die QSK. 

2.6 Werden Zulassungsvoraussetzungen parallel zum Aufnahmeverfahren erworben, kann der 

Modulanbieter die Aufnahme unter Vorbehalt vornehmen. In diesem Fall trifft der Modu-

lanbieter eine schriftliche Vereinbarung mit der Auszubildenden oder dem Auszubildenden, 

in welcher Frist von höchstens 12 Monaten noch ausstehende Nachweise zu erbringen 

sind. Zudem informiert der Modulanbieter in diesem Rahmen darüber, dass Modulzertifi-

kate nur bei Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen ausgestellt werden und der Modul-

besuch auf eigenes Risiko erfolgt. 

 

3. Zulassung zu einzelnen Modulen 

3.1 Der Modulanbieter prüft die Zulassung der Auszubildenden zu einzelnen Modulen gemäss 

Modulidentifikation. 

3.2 Wer nicht gemäss Ziff. 2 in die Ausbildung aufgenommen ist, kann durch den Modulanbie-

ter zu einzelnen Modulen zugelassen werden, sofern die unter Ziff. 2 und die in der Modu-

lidentifikation genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Als erbracht gelten die Vorausset-

zungen auch, wenn die Bewerberin oder der Bewerber in deutscher Sprache einen aner-

kannten berufsqualifizierenden Abschluss im Berufsfeld erlangt hat. Dazu zählen: 

a) Master der Theologie (und vergleichbare Abschlüsse) 

b) Bachelor der Religionspädagogik (und vergleichbare Abschlüsse) 

c) Lehrdiplom für das Fach Religion (und vergleichbare Abschlüsse) 

d) Dipl. Religionspädagoge RPI/KIL (und vergleichbare Abschlüsse) 

e) Fachausweis Katechet/in bzw. Kirchliche/r Jugendarbeiter/in 
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3.3 Bei Zweifel, ob die Voraussetzungen oder ein Berufsabschluss gemäss Ziff. 3.2 vorliegen, 

stellt der Modulanbieter für die Bewerberin oder den Bewerber einen Antrag auf Feststel-

lung der Gleichwertigkeit von Zulassungsbedingungen bei der QSK, dem aussagekräftige 

Belege vollständig beizufügen sind. 

 

 

Verabschiedet an der 8. Sitzung des Bildungsrates der katholischen Kirche der Deutschschweiz vom 25. August 2017. 

Revidiert an der 122. Sitzung der Qualitätssicherungskommission vom 12. Mai 2022. 

Revidiert an der 129. Sitzung der Qualitätssicherungskommission vom 23. Februar 2023. 


